
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

450-2 Strafgesetzbuch (StGB) 
 

3. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Das Strafgesetzbuch wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
staatsgefährdenden Gewalttaten v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2437, mit Wirkung vom 4. August 2009 wie 
folgt geändert: 
 

alt 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 89a  Vorbereitung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat 

(1) Wer eine schwere staatsgefährdende 
Gewalttat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren be-
straft. Eine schwere staatsgefährdende Gewalt-
tat ist eine Straftat gegen das Leben in den 
Fällen des § 211 oder des § 212 oder gegen die 
persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a 
oder des § 239b, die nach den Umständen be-
stimmt und geeignet ist, den Bestand oder die 
Sicherheit eines Staates oder einer internatio-
nalen Organisation zu beeinträchtigen oder 
Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik 
Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu 
setzen oder zu untergraben. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der 
Täter eine schwere staatsgefährdende Gewalt-
tat vorbereitet, indem er 

1. eine andere Person unterweist oder sich 
unterweisen lässt in der Herstellung von 
oder im Umgang mit Schusswaffen, 
Sprengstoffen, Sprengoder Brandvor-
richtungen, Kernbrenn- oder sonstigen 
radioaktiven Stoffen, Stoffen, die Gift 
enthalten oder hervorbringen können, 
anderen gesundheitsschädlichen Stof-
fen, zur Ausführung der Tat erforderli-
chen besonderen Vorrichtungen oder in 
sonstigen Fertigkeiten, die der Begehung 
einer der in Absatz 1 genannten Strafta-
ten dienen, 

2. Waffen, Stoffe oder Vorrichtungen der in 
Nummer 1 bezeichneten Art herstellt, 
sich oder einem anderen verschafft, ver-
wahrt oder einem anderen überlässt, 

3. Gegenstände oder Stoffe sich verschafft 
oder verwahrt, die für die Herstellung von 
Waffen, Stoffen oder Vorrichtungen der 
in Nummer 1 bezeichneten Art wesentlich 
sind, oder 
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4. für deren Begehung nicht unerhebliche 
Vermögenswerte sammelt, entgegen-
nimmt oder zur Verfügung stellt. 

(3) Absatz 1 gilt auch, wenn die Vorberei-
tung im Ausland begangen wird. Wird die Vor-
bereitung außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union begangen, gilt dies nur, 
wenn sie durch einen Deutschen oder einen 
Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland be-
gangen wird oder die vorbereitete schwere 
staatsgefährdende Gewalttat im Inland oder 
durch oder gegen einen Deutschen begangen 
werden soll. 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 be-
darf die Verfolgung der Ermächtigung durch 
das Bundesministerium der Justiz. Wird die 
Vorbereitung in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union begangen, bedarf die 
Verfolgung der Ermächtigung durch das Bun-
desministerium der Justiz, wenn die Vorberei-
tung weder durch einen Deutschen erfolgt 
noch die vorbereitete schwere staatsgefähr-
dende Gewalttat im Inland noch durch oder 
gegen einen Deutschen begangen werden soll. 

(5) In minder schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren. 

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht an-
ordnen (§ 68 Abs. 1); § 73d ist anzuwenden. 

(7) Das Gericht kann die Strafe nach seinem 
Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer 
Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, 
wenn der Täter freiwillig die weitere Vorberei-
tung der schweren staatsgefährdenden Gewalt-
tat aufgibt und eine von ihm verursachte und 
erkannte Gefahr, dass andere diese Tat weiter 
vorbereiten oder sie ausführen, abwendet oder 
wesentlich mindert oder wenn er freiwillig die 
Vollendung dieser Tat verhindert. Wird ohne 
Zutun des Täters die bezeichnete Gefahr ab-
gewendet oder wesentlich gemindert oder die 
Vollendung der schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat verhindert, genügt sein freiwilliges 
und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu errei-
chen. 
 
§ 89b  Aufnahme von Beziehungen zur Bege-
hung einer schweren staatsgefährdenden Ge-
walttat 

(1) Wer in der Absicht, sich in der Begehung 
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 
gemäß § 89a Abs. 2 Nr. 1 unterweisen zu las-
sen, zu einer Vereinigung im Sinne des § 129a, 
auch in Verbindung mit § 129b, Beziehungen 
aufnimmt oder unterhält, wird mit Freiheitsstra-
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fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Handlung 
ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger be-
ruflicher oder dienstlicher Pflichten dient. 

(3) Absatz 1 gilt auch, wenn das Aufnehmen 
oder Unterhalten von Beziehungen im Ausland 
erfolgt. Außerhalb der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union gilt dies nur, wenn das Auf-
nehmen oder Unterhalten von Beziehungen 
durch einen Deutschen oder einen Ausländer 
mit Lebensgrundlage im Inland begangen wird. 

(4) Die Verfolgung bedarf der Ermächtigung 
durch das Bundesministerium der Justiz 

1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 oder 
2. wenn das Aufnehmen oder Unterhalten 

von Beziehungen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union nicht 
durch einen Deutschen begangen wird. 

(5) Ist die Schuld gering, so kann das Ge-
richt von einer Bestrafung nach dieser Vor-
schrift absehen. 
 
§ 91  Anleitung zur Begehung einer schweren 
staatsgefährdenden Gewalttat 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die nach ihrem 
Inhalt geeignet ist, als Anleitung zu einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat 
(§ 89a Abs. 1) zu dienen, anpreist oder 
einer anderen Person zugänglich macht, 
wenn die Umstände ihrer Verbreitung ge-
eignet sind, die Bereitschaft anderer zu 
fördern oder zu wecken, eine schwere 
staatsgefährdende Gewalttat zu begehen, 

2. sich eine Schrift der in Nummer 1 be-
zeichneten Art verschafft, um eine 
schwere staatsgefährdende Gewalttat zu 
begehen. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn 

1. die Handlung der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswid-
riger Bestrebungen, der Kunst und Wis-
senschaft, der Forschung oder der Lehre, 
der Berichterstattung über Vorgänge des 
Zeitgeschehens oder der Geschichte 
oder ähnlichen Zwecken dient oder 

2. die Handlung ausschließlich der Erfül-
lung rechtmäßiger beruflicher oder 
dienstlicher Pflichten dient. 

(3) Ist die Schuld gering, so kann das Ge-
richt von einer Bestrafung nach dieser Vor-
schrift absehen. 



 

 

    
 

§ 91  Anwendungsbereich 
… 

 
§ 92b  Einziehung 

Ist eine Straftat nach diesem Abschnitt began-
gen worden, so können 

1. … 
2. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 

den §§ 80a, 86, 86a, 90 bis 90b bezieht, 
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
 
§ 138  Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) … 
(2) Ebenso wird bestraft, wer von dem Vorha-

ben oder der Ausführung einer Straftat nach 
§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 
Satz 1 und 2, zu einer Zeit, zu der die Ausführung 
noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt 
und es unterlässt, der Behörde unverzüglich An-
zeige zu erstatten. § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt 
entsprechend. 

 
 
 
(3) … 

 
§ 261  Geldwäsche, Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte 

(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in 
Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, 
verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die 
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, 
die Einziehung oder die Sicherstellung eines sol-
chen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des 
Satzes 1 sind 

1.-4. … 
5. Vergehen nach §§ 129 und 129a Abs. 3 und 

5, jeweils auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1, sowie von einem Mitglied einer kri-
minellen oder terroristischen Vereinigung 
(§§ 129, 129a, jeweils auch in Verbindung 
mit § 129b Abs. 1) begangene Vergehen. 

 
Satz 1 gilt … 
(2)-(10) … 
 

§ 91  Anwendungsbereich 
(unverändert) 

 
§ 92b  Einziehung 

Ist eine Straftat nach diesem Abschnitt began-
gen worden, so können 

1. (unverändert) s 
2. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 

den §§ 80a, 86, 86a, 89a bis 91 bezieht, 
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
 
§ 138  Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) (unverändert) 
(2) Ebenso wird bestraft, wer  
1. von der Ausführung einer Straftat nach 

§ 89a oder 
2. von dem Vorhaben oder der Ausführung 

einer Straftat nach § 129a, auch in Ver-
bindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2, 

zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abge-
wendet werden kann, glaubhaft erfährt und es 
unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu 
erstatten. § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt im Fall 
der Nummer 2 entsprechend. 

(3) (unverändert) 
 
§ 261  Geldwäsche, Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte 

(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in 
Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, 
verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die 
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, 
die Einziehung oder die Sicherstellung eines sol-
chen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des 
Satzes 1 sind 

1.-4. (unverändert) 
5. Vergehen nach § 89a und nach den §§ 129 

und 129a Abs. 3 und 5, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 129b Abs. 1, sowie von einem 
Mitglied einer kriminellen oder terroristi-
schen Vereinigung (§§ 129, 129a, jeweils 
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1) be-
gangene Vergehen. 

Satz 1 gilt (unverändert) 
(2)-(10) (unverändert) 
 

 
 


